
wo er bis in sein sechstes Jahrzehnt hin durch wÄsten Sexualtrieb auf-
fiel, er suchte andere Patienten oder Aerzte anzufallen, Äberfiel im An-
staltspark einen Hund und masturbierte mit seiner Matratze.

Alle diese mannigfachen PerversitÅten finden weder im geltenden
Gesetzbuch, noch im Vorentwurf spezielle ErÇrterung. Nur unter be-
sonderen UmstÅnden ist es mÇglich, gegen sie vorzugehen, so bei KÇrper-
verletzung infolge von Sadismus oder bei Erregung Çffentlichen Aerger-
nisses. Mittermaier berichtet, daÉ einmal ein Fall von LeichenschÅn-
dung lediglich als Beleidigung des verwitweten Ehemannes bestraft
worden sei.

Es ist zu betonen, daÉ manchmal Geisteskrankheit der Sexual-
abweichung zugrunde liegt, des Çfteren minderwertige Anlage, die aber
keineswegs ohne weiteres Straffreiheit im Sinne des $ 51 herbeifÄhren
kann; manchmal handelt es sich aber auch vorwiegend um sittliche Ent-
artung, die nach andersartigen Reizen verlangte.

(Fortsetzung folgt.

Soziale Medizin.

Impftermine als Mutterberatungsstellen.

Von Kreisarzt Dr. Ascher in Hamm i. W.

Das Bestreben der Medizinalverwaltungen geht schon seit lÅngerer
Zeit dahin, hygienische Aufgaben mehr und mehr ihres polizeilichen
Charakters zu entkleiden und sie durch Belehrungen und fÄrsorgerische
MaÉnahmen dem Volksempfinden nÅher zu bringen. In diesem Sinne
sind auch die Anordnungen aufzufassen, die Impftermine, die eine groÉe

Stillens und Äber die AlkoholbekÅmpfung zu benutzen.

haben, so mÄÉte man schon einen Schritt weiter gehen und sie auch zu
Mutterberatungsstellen einrichten. Man braucht nur die Zahl der
Impflinge zu beschrÅnken und die GebÄhren der Aerzte entsprechend
zu erhÇhen. Helferinnen werden sich wohl leicht finden lassen: Ge-
meindeschwestern, vielleicht auch Mitglieder eines Vereins oder Waisen-

sowie die nÇtigen Formulare etc.

Impfvorschriften die Nachschau statt auf 6Ñ8 Tage, auf 8Ñ14 Tage
gelegt werden soll. Die Nachkrankheiten erhÅlt man dann sicherer zu
sehen; und die Beweise fÄr die erfolgreiche Impfung bleiben jahrelang
unverÅndert. Man wÄrde dann auch in lÅndlichen Bezirken wÅhrend
des grÇÉeren Teiles des Jahres auf diese Weise Mutterberatungen ab-
halten kÇnnen.

Ein Versuch in dieser Richtung kÇnnte dadurch herbeigefÄhrt
werden, daÉ in den nÅchsten Etat eine Summe zur UnterstÄtzung der-
jenigen Kommunen eingestellt wird, die in diesem Sinne vorgehen
wollen.

Der Nutzen liegt so klar, daÉ man nur darauf hinzuweisen braucht,
daÉ hier mit einem Schlage auch in den abgeschiedensten Gegenden
Mutterberatungsstellen geschaffen werden kÇnnen, ÖdaÉ die Wage und

die AusfÄllung der Formulare uns einen nicht so leicht zu erhaltenden

dauernden Einblick in die Konstitution der ersten Kindheit verschafft,

in die StillfÅhigkeit und Stilldauer, und daÉ dadurch auch die Pflege

und die ErnÅhrung des ersten Kindesalters in ganz anderer Weise ge-

hoben werden kann als durch die Austeilung von MerkblÅttern. Eine

wesentliche ErgÅnzung mÄÉten die regelmÅÉigen Besuche der Helfe-

rinnen in den Wohnungen der MÄtter darstellen. DaÉ sich auch fÄr

die groÉen und kleinen StÅdte diese Einrichtung zweckmÅÉig erweisen

wird, braucht wohl kaum ausgefÄhrt zu werden.

Standesangelegenheiten.

Aus den Verhandlungen der PreuÉischen Aerztekammern

im Jahre 1911.

Von Geh. San.-Rat Dr. Henius in Berlin.

WÅhrend im vergangenen Jahre ein groÉer Teil der Aerztekammern
mit einer Sitzung ausgekommen war, begnÄgte sich damit im Jahre 1911
nur die Kammer von WestpreuÉen, wÅhrend alle Äbrigen deren zwei,
die Schlesische Kammer sogar drei abhielten. In allen Kammern wurde
mit herzlichen Worten aufrichtigen Bedauerns des schweren Verlustes
gedacht, den die Rheinische Aerztekammer durch das Hinscheiden
ihres Vorsitzenden, des Geh. San.- Rates Prof. Lent (am 25. April),
erlitten hat. In den Sielen ist er gestorben und bleibt ein leuchtendes
Vorbild fÄr alle Aerzte, da er trotz seines hohen Alters sich bis zuletzt
ebenso um die FÇrderung der Standesinteressen seiner Kollegen, als
um die kommunale Wohlfahrt seiner MitbÄrger und um soziale und
hygienische Verbesserungen im Çffentlichen Leben aufs eifrigste und

mit Erfolg gemÄht hat. Zum dauernden Andenken an die Verdienste
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des schwer zu ersetzenden Mannes begrÄndet die Rheinische AeK. eine
Lent: GedÅchtnis - Stiftung, zu der in wenigen Wochen Äber
10 000 M gezeichnet worden sind.

Infolge seiner eifrigen BefÄrwortung hatte noch die AeK. von
Rheinland auf die Anregung des Ministers hin eine Umfrage bei den
Aerzten des Kammerbezirks Äber den Wert der Milch als Nahrungs-
mittel vorgenommen. Obwohl die Antworten nicht gerade zahlreich
einliefen, so konnte doch festgestellt werden, daÉ in einigen lÅndlichen
Bezirken wegen des kaufmÅnnisch-industriellen Betriebes der Land-
wirtschaft tatsÅchlich Milchmangel vorhanden ist, daÉ vielfach ganz
falsche Anschauungen Äber den Milchwert herrschen, daÉ auch die
SÅuglinge auf dem Lande in weitem Umfange mit ErsatzprÅparaten er-
nÅhrt werden und daÉ man bei der Milchgewinnung nicht die genÄgende |
Sorgfalt obwalten lÅÉt. Die Kammer setzte die Summe von 1000 M
zu Preisen aus, um aufklÅrende AufsÅtze fÄr Volksschul-LesebÄcher,
fÄr volkstÄmliche Kalender und den Text zu einem Merkblatte zu er-
halten, welches letztere bald nach der Geburt eines Kindes den MÄttern
zugestellt werden soll. Alle drei Aufgaben haben LÇsungen gefunden,
die eines Preises wert befunden wurden; eine Kommission wird fÄr die
weitere FÇrderung der Angelegenheit sorgen.

Auch eine zweite hygienisch wichtige Frage ist von der Rheinischen
AeK. zur Besprechung gebracht worden. Die Impfgegner ruhen nicht;
sie haben von neuem den Reichstag mit Petitionen bestÄrmt, daÉ der |

Impfzwang aufgehoben oder wenigstens die englische Gewissensklausel |

eingefÄhrt wird, wonach ein Kind nicht geimpft zu werden braucht,
wenn sein Vater in.der Zeit bis vier Monate nach der Geburt amtlich
erklÅrt, daÉ er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kÇnne, sein

Kind impfen zu lassen. Trotz des eindringlichen Widerspruchs durch
Geh.-Rat Kirchner ging der Reichstag Äber die Eingaben nicht zur
Tagesordnung Äber, sondern hat die Impfdebatte nur vertagt. Das
Impfgesetz ist also gefÅhrdet, und aus diesem Grunde haben alle Aerzte-
kammern auf Anregung der rheinischen einstimmig einen Antrag an-

genommen, wonach sie sich fÄr unbedingte Aufrechterhaltung des
Deutschen Impfgesetzes vom 8. April 1874 erklÅren und zugleich
die Ueberzeugung aussprechen, daÉ besonders mit der EinfÄhrung
der englischen Gewissensklausel die grÇÉten Gefahren fÄr das deutsche
Volk verbunden sein wÄrden.

Ebenso einmÄtig waren sÅmtliche Kammern in der Verurteilung
des sogenannten kleinen Kurierzwanges. Nach $ 3 des dem Reichstage
vorgelegten, aber bereits zurÄckgezogenen Kurpfuschereigesetzes sollte
den nicht approbierten Krankenbehandlern u. a. verboten sein die Be-
handlung von gemeingefÅhrlichen Krankheiten, die Behandlung aler
Krankheiten oder Leiden der Geschlechtsorgane, die Behandluzg von
Krebskrankheiten; ferner sollte ihnen der Bundesrat die Behandlung
anderer Äbertragbarer Krankheiten untersagen kÇnnen, wenn solche epi-
demisch auftreten und wenn die Vorschriften des Gesetzes betrefienddie
BekÅmpfung gemeingefÅhrlicher Krankheiten Äber die Anzeigeplicht
auf sie ausgedehnt werden. Dazu wurde ein Antrag des Abgeordneten
Stadthagen angenommen, daÉ 1. die approbierten Aerzte zur Be-
handlung der aufgefÄhrten Krankheiten verpflichtet sind, daÉ 2. der

Staat die aus dieser Behandlung dem Erkrankten etwa entstehenden
SchÅden zu ersetzen hat, und daÉ 3. die Behandelten Anspruch auf
Erstattung des den Aerzten zustehenden Honorars haben. Die vor der
Abstimmung vorgenommene Anfrage bei den Aerztekammern, wie sie
sich zu der EinfÄhrung des Kurierzwanges in den genannten FÅllen
stellen, zeitigte, wie erwÅhnt, die einstimmige Ablehnung. Mit Ent-
rÄstung wurde Äberall der Verdacht zurÄckgewiesen, als ob sich Aerzte
weigern wÄrden, auch ohne gesetzlichen ZwÅng den Kranken beizustehen;
ganz besonders wurde die ministerielle Fragestellung bemÅngelt, welchen
Ausweg Üaus dieser widerspruchvollen Lageá die Kammern empfehlen
kÇnnen. Insgesamt betonten die Kammern, daÉ eine widerspruchs-
volle Lage garnicht vorhanden sei und daÉ es eine Herabsetzung des
Årztlichen Standes bedeute, wenn man an seiner Bereitwilligkeit zu
helfen im mindesten zweifle. Dieselbe Anschauung vertreten auch de
AeK. von Baden und die Standesorganisation in WÄrttemberg.

Ein anderer Gesetzesvorschlag betreffend die Einbeziehung der Aerzte
in das Versicherungsgesetz fÄrAngestellte wurde von der Regierung ebenfalk
zurÄckgezogen, nachdem sich sowohl derAerztetag, als auch der Leipziger
Verband, als auch die Aerztekammern dagegen erklÅrt hatten. Um fÄr
spÅtere Zeiten langwierige und unnÇtige ErÇrterungen zu vermeiden,
ersucht die Brandenburgische Kammer den AusschuÉ, bei dem
Reichskanzler vorstellig zu werden, daÉ bei dem Entwurf von Reichs
gesetzen, soweit sie die Çffentliche Gesundheitspflege oder die Årztlichen x
Standesinteressen angehen, die AeKK. durch die verbÄndeten Re |
gierungen gehÇrt werden. \

Zu dem Entwurf eines Deutschen Stralgesetzbuches hat die Bran- #à
denburgische AeK. eine Eingabe an die Kommission zur Vorberatung
gerichtet, an deren Verhandlungen, soweit sie Årztliche Fragen be |
treffen, Kollege S. Alexander (Berlin) teilnimmt. In der Eingale !
wird hervorgehoben, daÉ ein besonderes Berufsrecht fÄr den Årztlichen
Stand nach keiner Richtung gefordert werde. FÄr die Aerzte kommes
hauptsachlich in Betracht das Herausheben der Operationen aus den +
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Bestimmungen Äber die KÇrperverletzung, die Perforation und der
kÄnstliche Abort; ferner ist zu verhandeln Äber den Schutz des Berufs-
geheimnisses, wobei eine Ausdehnung der gesetzlichen Verschwiegen-
heitspflicht auf die Angestellten privater VersicherungstrÅger fÄr er-|
forderlich erachtet wird, Äber die Ausstellung unrichtiger Zeugnisse,:
Äber die Entfernung eines Leichnams aus dem Gewahrsam, Äber Sek-
tionen ohne die spezielle Genehmigung der AngehÇrigen, Äber die Zu- '
bereitung und Aufbewahrung von Arzeneien und Giften und Äber die|
Strafbarkeit der Verletzung von AbsperrungsmaÉregeln bei ansteckenden |
Krankheiten. Ñ Von Sachsen geht zu dieser Materie ein besonderer
Antrag Äber die Unterbrechung der Schwangerschaft durch
einen Arzt aus, welcher in der Äberwiegenden Mehrzahl der Kammern |
Zustimmung findet. Danach soll die kÄnstliche Abtreibung straflos|
sein, wenn sie mit Einwilligung der Schwangeren zur Verhinderungâ
einer nicht geringen Gefahr fÄr deren Leib und Leben nach den Regeln |
der Årztlichen Kunst unternommen wird. Der Arzt soll verpflichtet

sein, zur Feststellung, ob eine derartige Gefahr vorliegt und ob sie durch

die Unterbrechung mit groÉer Wahrscheinlichkeit abgewendet werden
kann, stets einen zweiten Arzt hinzuziehen, es sei denn, daÉ eine augen-
blickliche Lebensgefahr der Schwangeren droht, die jede VerzÇgerung
verbietet. Die ostpreuÉische AeK. bittet, daÉ die behandelnden
Aerzte zu jedem Abort einen zweiten Arzt oder eine Hebamme oder |
wenigstens eine WÅrterin herbeirufen, damit sie bei unglÄcklichen Zu- |
fÅllen sofort eine Hilfe zur Hand haben.

Die Klinke der Gesetzgebung will auch Hannover in Bewegung
setzen: der Anspruch des Patienten an den Arzt auf Schaden-
ersatz soll nicht, wie bisher nach dreiÉig, sondern schon.nach fÄnf
Jahren verjÅhren. Mit Ausnahme von Schlesien sind alle Kammern
derselben Ansicht; einige nehmen die Gelegenheit wahr, um den Aerzten
ihres Bezirks den AbschluÉ von HaftpflichtversicherungsvertrÅgen drin-
gend ans Herz zu legen.

Ein Antrag von Schlesien, an das Ministerium das Ersuchen zu
richten, daÉ die obligatorische Leichenschau auch hinsichtlich der mit |

findet in allen Kammern prinzipielle Zustimmung. Nur die gesetzliche
Regelung der Kostenfrage erregt hier und da Bedenken, weil man fÄrchtet, |
daÉ daran die EinfÄhrung scheitern oder sehr erschwert werden kÇnnte. |
Als selbstverstÅndlich wird wiederholt ausgesprochen, daÉ die Leichen-
schau nur durch approbierte Aerzte vorgenommen werden dÄrfe. Wenn
in einigen Kammern bereits VorschlÅge Äber die Art der Formulare,
Äber die HÇhe des Honorars u. dgl. m. besprochen werden, so sind solche |
Debatten sicher noch verfrÄht; voraussichtlich wird noch geraume Zeit
darÄber vergehen, ehe die obligatorische Leichenschau Äberall, also auch
auf dem Lande, eingerichtet sein wird.

Auf Anregung des in weiteren (auch Apotheker-) Kreisen ziemlich
unbekannten Apothekerrates richtet das Ministerium an die Aerzte-
kammern die Anfrage, ob Erleichterungen fÄr den Arzneibezug in
solchen Orten, Heil- und ErholungsstÅtten vorzusehen seien, die keine
eigene Apotheke haben und in grÇÉerer Entfernung von einer Çflent-
lichen Apotheke liegen. Das Vorgehen richtet sich hauptsÅchlich gegen
die auf dem Lande sich stÅndig vermehrenden DrogenschrÅnke, die
keiner behÇrdlichen Aufsicht unterliegen. Sie sollen verdrÅngt werden
durch Arzneiniederlagen, die von den nÅchstgelegenen Apotheken ein-
gerichtet, einer zuverlÅssigen Person zur Verwaltung Äbergeben und
Çfter amtlich nachgesehen werden mÄssen. Nur zwei Kammern (Hessen-
Nassau und Pommern) sprechen sich fÄr solche Arzneiniederlagen,
aber unter ganz bestimmten, strengen AufsichtsmaÉregeln aus, alle
Äbrigen sind dagegen, vor allem, weil durch diese Niederlagen die Gefahr
der Verbreitung der Kurpfuscherei vermehrt werde. Nur wo Aerzte die
Verwaltung Äbernehmen oder eine rigorose Beaufsichtigung ausÄben,
dÄrfen derartige Arzneifilialen gestattet werden.

Bemerkenswert ist das Vorgehen des PolizeiprÅsidiums in
Breslau, welches der AeK. die Bitte vorlegte, sie mÇchte die Aerzte
veranlassen, auf die Geschlechtskranken dahin einzuwirken, daÉ
sie sich wÅhrend der Erkrankung des Geschlechtsverkehrs enthalten,
und sie darauf hinzuweisen, daÉ sie sich andernfalls nicht nur einer
moralischen Schuld, sondern auch einer gerichtlich zu ahndenden straf-
baren Handlung schuldig machen. Daraufhin wurde von der Kammer
ein Merkblatt Äber die Gefahren der Geschlechtskrankheiten
beschlossen, das behufs Verhinderung ihrer Uebertragung und Weiter-
verbreitung den bezÄglichen Patienten bei der Behandlung Äbergeben
werden soll. :

Die Anstellung von KrankenhausÅrzten gemÅÉ den BeschlÄssen
des LÄbecker Aerztetages (Årztliche Leitung der Anstalten, keine kurz-
fristige KÄndigung, angemessene Honorierung und besondere Bezahlung
fÄr Patienten erster und zweiter Klasse) wird von allen Kammern
dadurch unterstÄtzt, daÉ die Vorlegung der betreffenden VertrÅge an
die Vertragskommissionen gewÄnscht wird. _Im. Äbrigen konnte sowohl
in Schlesien als auch in WestpreuÉen mitgeteilt werder, daÉ dort
zwei groÉe KrankenhÅuser in Breslau, hier ein Krankenhaus muster-
gÄltige Anstellungsbedingungen mit den Aerzten vereinbart hÅtten.

Sehr ausfÄhrlich wurde in den Kammern die Praktikantenfrage

behandelt. Nachdem die Einrichtung des Praktikantentums zehn Jahre
lang bestanden hat, zeigt sich, wie schon die vorjÅhrige Anregung aus
der Schlesischen Kammer erwiesen hat, die Notwendigkeit, die Be-
stimmungen fÄr die Anstellung und Ausbildung der Praktikanten anders
zu regeln. Als MÅngel der Einrichtung, deren Beibehaltung von allen
Seiten gefordert wird, werden in einem ministeriellen Rundschreiben
an die Kammern folgende hervorgehoben: Es scheinen zu viele An-
stalten zur Annahme von Praktikanten berechtigt zu sein, denn in
manchen Kliniken, Krankenanstalten und wissenschaftlichen Instituten
sei zu wenig Gelegenheit zu entsprechender TÅtigkeit vorhanden, bis-
weilen fehle auch den Leitern die genÄgende LehrfÅhigkeit, daher seien
wohl genauere Anweisungen und eine wirksame Aufsicht Äber die Aus-
bildung erforderlich, Die GeldvergÄtungen seien vielfach zu hoch,
manche Anstalten gehen Äber das zu billigende MaÉ hinaus, weil sie
Assistenten ersparen wollen; daher dÄrfe die Zahl der Praktikanten
in einem Krankenhause nicht grÇÉer sein als die der Assistenten. Not-

tische Kurse Äber soziale Medizin, damit sie namentlich auf dem Ge-
biete der Arbeiterversicherung unterrichtet seien. Diese VorschlÅge
werden bei der Diskussion in den Kammern im allgemeinen fÄr richtig
befunden. Es mÄsse die Stellung der Praktikanten eine andere werden;
jetzt werden sie hauptsÅchlich als Famuli verwendet, und das befriedige
sie nicht und erfÄlle auch nicht den Zweck der Einrichtung; man mÄsse
ihnen Gelegenheit geben zu einer gewissen SelbstÅndigkeit und Selbst-
tÅtigkeit, natÄrlich unter Aufsicht und Verantwortlichkeit des Årztlichen
Leiters oder des ihnen Äbergeordneten Assistenten. Der Hauptteil der
Ausbildung mÄsse in inneren Kliniken verbracht werden, Chirurgie,
Frauenheilkunde und andere FÅcher mÄÉten sich mit einer geringeren
Zeit begnÄgen. Der hÅufige Wechsel der Anstalten im Laufe des Jahres
sei wegen der damit verbundenen Unruhe sowohl fÄr die Praktikanten
selbst, als auch fÄr die leitenden Aerzte und nicht zum wenigsten fÄr die
Kranken von groÉem Nachteil. Einen Teil der Ausbildung durch Zu-
weisung an praktische Aerzte vornehmen zu lassen oder gar durch Ver-
tretungen, sei, wie die meisten Kammern entscheiden, nicht angÅngig.
Als Honorar sei keine hÇhere Summe als 50 M monatlich fÄr angemessen
zu erachten. Ñ Im AnschluÉ hieran sei die ablehnende Antwort er-
wÅhnt, welche der Reichskanzler auf die Eingabe des Ausschusses der
PreuÉischen Aerztekammern wegen der Abweisung eines jÄdischen
Praktikanten im Kreiskrankenhause zu Britz erteilt hat. Die
Ablehnung wird damit motiviert, daÉ die Anstalten nicht die Verpflich-
tung haben, der Meldung eines Kandidaten Folge zu geben. Beiden
Teilen sei die Freiheit der Meldung und der Annahme gewÅhrt, und
eine Aenderung sei um so weniger notwendig, weil die Anzahl der Prak-
tikantenstellen diejenige der Kandidaten um mehr als das Doppelte
Äbersteige. Sonderbar mutet der SchluÉ an: ÜEin behÇrdliches Vor-
gehen wÄrde nur dazu beitragen, auf dem seinem Wesen nach konfessionell
neutralen Gebiete der Årztlichen Vorbildung konfessionelle GegensÅtze
zu schaffen oder zu beleben.á

Ueber die Frage, ob die gesetzlichen Vorschriften vom 18. Februar
1903 Äber die staatliche PrÄfung als Heilgehilfe oder Masseur aufzuheben
und damit nur eine Kategorie von Krankenpflegepersonen (mit ein-
jÅhriger Ausbildung) zuzulassen sei, waren die BeschlÄsse der Kammern
geteilt. Mittlerweile sind diese Vorschriften durch eine VerfÄgung
vom 12. Januar 1912 aus der Welt geschafft worden. (SchluÉ folgt.)

Feuilleton.

Brief aus Neu-Seeland.!)

Von Priv.-Doz. Dr. A. Leber, Oberarzt an der

UniversitÅts-Augenklinik in GÇttingen.

ÜKa ngaro a moa te iwi neiá. Ñ Der Stamm wird aussterben wie
die Moa Ñ das alte Sprichwort der Maori, streng wie ihre Ornamentik,
resigniert wie ihre letzte opfermutige Auflehnung gegen die englische
Oberhoheit, ist falsch und irrig, wie so manche Wahrheit, die um ihres
ehrwÄrdigen Alters willen nicht aufgegeben wird. Der Stamm stirbt
nicht aus, und seine Geschichte, die von so vielen Heldentaten Kunde
gibt, endigt nicht im Pfuhl der Degeneration, der angeblich so viele der
ursprÄnglichen kleineren RasseverbÅnde, bei BerÄhrung mit der abend-
lÅndischen Zivilisation, zum Opfer fallen. Die Frage lÅÉt sich bei den
Maori, die so oft als zwingendes Beispiel fÄr diese Anschauung ange-
fÄhrt wurden, vielleicht besonders gut untersuchen, da bei ihnen die Ver-
hÅltnisse eines zeitweiligen RÄckganges und die, Bedingungen eines
neuerlichen Aufschwungs der Einsicht besser zugÅnglich sind als bei
anderen StÅmmen. AlsF.v. Hochstetter?) im Jahre 1859 seine glÅnzende
und an Erfolgen reiche Studienreise durch Neu-Seeland beendigt hatte,
sah er mit geringer Zuversicht der weiteren Entwicklung des Maori-
stammes entgegen. Es war die Zeit der schweren Kriege und der letzten

!) Von einer Reise in die SÄdsee und nach NiederlÅndisch-Indien
von Dr. A. Leber und Dr. 8. v. Prowazek. Ñ ?) Neu-Seeland.
Stuttgart, Cotta 1863.


